
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antrag auf Vorbescheid nach §9 Abs. 1 a BImSchG zur Errichtung und Betrieb von 1 WEA in Titz, Gemarkung Hassels-
weiler   
Vorbescheids Aktenzeichen: 66/2-1.6.2- 58/25 
 
I. Vorbescheid gemäß §9 Abs 1a BImSchG  

Auf den Antrag vom 15.9.2025 der MLK Consulting GmbH & Co KG, Erkelenz, ergeht nach Durchführung des 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz i.V.m. mit der Neunten Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) vorgeschriebenen Verfahrens folgende Entscheidung: 
Der MLK Consulting GmbH & Co KG, Erkelenz,  wird gemäß §9 Abs. 1 a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-
SchG) i. V.m. § 2 Anhang Spalte 2 Nr. 1.6 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (4. BImSchV) ein Vorbescheid über die geplante Errichtung und Betrieb von einer Windkraft-
anlage mit einer maximalen elektrischen Leistung von 7.000 kW erteilt: 

 
Anlagentyp:    Enercon E-175 EP5 E2 
Nabenhöhe:    162 m 
Rotordurchmesser:   175 m 

 max. Höhe über Grund:  249,5 m 
 Gesamthöhe über NHN:  348,5 m 

 
Die Anlage hat folgende Standortkoordinaten:  

 Gemeinde Titz  
Nr. 
WEA 

Gemarkung Flur Flurstück UTM 32 
  

WGS84 
Grad/Min/Sek 

1 Hasselsweiler 11 55, 56 Ost          316024 
Nord       5653190 

06° 22' 40,39'' E 
51° 00' 02,99'' N 
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Bismarckstr. 16, Düren 
Zimmer-Nr.413 (Haus B) 
Auskunft 
Herbert Gormanns 
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Fax 02421/22 1066 990 
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Mit diesem Vorbescheid wird das Vorliegen folgender mit dem Antrag abgefragter Genehmigungsvorausset-
zungen für das Vorhaben festgestellt: 
 

1. Bei der beantragten WEA handelt es sich um ein Vorhaben im Sinne des §35 Abs.1 Nr. 5 BauGB in der derzeit 
gültigen Fassung 

 
2. Die Ziele der Raumordnung nach §35 Absatz 3 Satz 2 BauGB stehen dem Vorhaben nicht entgegen. 

 
3. Die WEA befindet sich außerhalb der mit 12. Änderung des Flächennutzungsplan der Gemeinde Titz ausge-

wiesenen Vorrangzone. Da die Gemeinde Titz mit Schreiben vom 11.11.2025 das Einvernehmen für das bean-
tragte Vorhaben erteilt hat, steht §35 Abs 3 Satz 1 Nr.1 BauGB diesem Vorhaben nicht entgegen. 

 
4. Die Darstellungen eines Landschaftsplans gemäß §35 Absatz 1 Nr.2 BauGB stehen dem Vorhaben nicht ent-

gegen. 
 

5. Unter Berücksichtigung der unter Pkt III aufgeführten Nebenbestimmungen, wird die Zustimmung nach §14 
Abs.1 LuftVG mit diesem Vorbescheid erteilt. Weitere Belange des LuftVG, zivil oder militärisch, sind von 
dem Vorhaben nicht betroffen. 

 
6. Die Standorteignung gilt als nachgewiesen.  
 
7. Die rechtliche Vorgaben der TA-Lärm hinsichtlich Schall werden eingehalten. 

  
 

Dieser Vorbescheid ergeht auf der Grundlage der unter Kapitel II aufgeführten und mit dem Bescheid verbunde-
nen Antragsunterlagen. Diese Unterlagen sind Bestandteil des Vorbescheides und maßgebend für dessen Aus-
führung, soweit nicht durch die unter Kapitel III aufgeführten Nebenbestimmungen eine andere Regelung ge-
troffen wird. 

 
II. Antragsunterlagen 
 

Dieser Vorbescheid ergeht aufgrund folgender Antragsunterlagen 
 

 

 

 
Antragsunterlagen 

- Anschreiben 

1. Antragsformular 

2. Lagepläne 

3. Herstellungskosten   

4. Koordinatenliste/Datenblatt militärische Luftfahrt   

5. Grundstückseigentümerzustimmung  

6. Turbulenzgutachten zur Standorteignung 

7. Ergänzende Stellungnahme vom 1.12.2025 der I17 Wind GmbH & Co KG zum Turbulenzgutachten 

8. Schallimmissionsprognose Nr. 251118-1 vom 28.11.25 der SAB Scholz Akustikberatung, Berlin   

 
  



III. Nebenbestimmungen 
Dieser Vorbescheid ergeht unter folgenden Nebenbestimmungen: 
 

1.  Luftfahrtrecht 
 
1.1 Die Windkraftanlage darf nur an dem nachfolgend genannten Standort mit der nachfolgend genannten 

Höhe errichtet werden.  
 

Bez. Koordinaten (WGS 84) Max. Höhe ü NHN 
WEA 1                 51° 00' 02,99'' N  

                 06° 22' 40,39'' E  
348,5 m 

   
 
1.2 Die Windkraftanlage muss als Luftfahrthindernis mit einer Tages- und Nachtkennzeichnung gemäß der „All-

gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen vom 15.12.2023 (Bundesan-
zeiger; Banz AT 28.12.2023 B4)“ versehen werden. 

 
 Tageskennzeichnung: 
 Die Rotorblätter der Windkraftanlage sind weiß oder grauauszuführen; im äußeren Bereich sind sie durch 

3 Farbfelder von je 6 m Länge [a) außen beginnend mit 6 Meter orange - 6 Meter weiß- 6 Meter orange oder 
b) außen beginnend mit 6 Meter rot - 6 Meterweiß oder grau - 6 Meter rot] zu kennzeichnen. Hierfür sind 
die Farbtöne verkehrsweiß (RAL 9016), grauweiß (RAL 9002), lichtgrau (RAL 7035), achatgrau (RAL 7038), ver-
kehrsorange (RAL 2009) oder verkehrsrot (RAL 3020) zu verwenden. Die Verwendung entsprechender Ta-
gesleuchtfarben ist zulässig. Aufgrund der beabsichtigten Höhe der Windkraftanlage ist das Maschinenhaus 
auf halber Höhe umlaufend rückwärtig mit einem mindestens 2 Meter hohen orange/roten Streifen zu ver-
sehen. Der Streifen darf durch grafische Elemente und/oder konstruktionsbedingt unterbrochen werden; 
grafische Elemente dürfen maximal ein Drittel der Fläche der jeweiligen Maschinenhausseite beanspru-
chen. 

 
 Der Mast ist mit einem 3 Meter hohen Farbring in orange/rot, beginnend in 40 Meter über Grund oder Was-

ser, zu versehen. Bei Gittermasten muss dieser Streifen 6 Meter hoch sein. Die Markierung kann aus tech-
nischen Gründen oder bedingt durch örtliche Besonderheiten versetzt angeordnet werden. Tagesfeuer 
(Mittelleistungsfeuer Typ A, 20 000 cd, gemäß ICAO Anhang 14, Band I, Tabelle 6.1 und 6.3 des Chicagoer 
Abkommens) können nur ergänzend zur Tagesmarkierung zum Einsatz kommen. Tagesfeuer müssen dann 
auf dem Dach des Maschinenhauses gedoppelt installiert werden. 

 
 Nachtkennzeichnung: 
 Auf dem Dach der Maschinenhäuser sind Feuer W, rot oder Feuer W, rot ES anzubringen. Diese sind so zu 

installieren, dass immer mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. Gegebenenfalls müssen die 
Feuer gedoppelt, jeweils versetzt auf dem Maschinenhausdach - nötigenfalls auf Aufständerungen - ange-
bracht werden. Dabei ist zu beachten, dass die gedoppelten Feuer gleichzeitig (synchron blinkend) betrie-
ben werden. Das gleichzeitige Blinken ist erforderlich, damit die Feuer der Windkraftanlage während der 
Blinkphase nicht durch einen Flügel des Rotors verdeckt werden. 

 
 Die Blinkfolge der Feuer auf Windenergieanlagen ist zu synchronisieren. Die Taktfolge ist auf 00.00.00 Se-

kunde gemäß UTC mit einer zulässigen Null-Punkt-Verschiebung von ± 50 ms zu starten. 
 
 Des Weiteren ist eine zusätzliche Hindernisbefeuerungsebene bestehend aus Hindernisfeuer (ES), am Turm 

auf der halben Höhe zwischen Grund/Wasser und der Nachtkennzeichnung auf dem Maschinenhausdach 
erforderlich. Sofern aus technischen Gründen notwendig, kann bei der Anordnung der Befeuerungsebene 
um bis zu 5 Meter nach oben/unten abgewichen werden. Dabei müssen aus jeder Richtung mindestens zwei 
Hindernisfeuer sichtbar sein. 

 



 Es ist (z. B. durch Doppelung der Feuer) dafür zu sorgen, dass auch bei Stillstand des Rotors sowie bei mit 
einer Blinkfrequenz synchronen Drehzahl mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist. 

 Der Einschaltvorgang erfolgt grundsätzlich über einen Dämmerungsschalter gemäß der AVV, Nummer 3.9. 
 
 Der Einsatz einer bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist am Standort grundsätzlich möglich, 

sofern alle weiteren Anforderungen gemäß Anhang 6 der AVV erfüllt werden. Eine BNK ist verpflichtend mit 
einem Infrarotfeuer gemäß Nr. 3.6 und Anhang 3 der AVV zu kombinieren. 

 Für die Ein- und Ausschaltvorgänge der Nachtkennzeichnung bzw. Umschaltung auf das Tagesfeuer sind 
Dämmerungsschalter, die bei einer Umfeldhelligkeit von 50 bis 150 Lux schalten, einzusetzen.  

 
 Bei Ausfall der Spannungsquelle muss sich die Befeuerung automatisch auf ein Ersatzstromnetz umschal-

ten.  
 
 Mehrere in einem bestimmten Areal errichtete Windkraftanlagen können als Windkraftanlagen-Blöcke zu-

sammengefasst werden. Grundsätzlich bedürfen nur die Anlagen an der Peripherie des Blocks, nicht aber 
die innerhalb des Blocks befindlichen Anlagen einer Kennzeichnung. Überragen einzelne Anlagen innerhalb 
eines Blocks signifikant die sie umgebenden Hindernisse, so sind diese ebenfalls zu kennzeichnen. Der 
Verzicht auf die Befeuerung bestimmter Anlagen ist bei der Luftfahrtbehörde gesondert zu beantragen.     

 
 Bei Feuern mit sehr langer Lebensdauer des Leuchtmittels (z. B. LED) kann auf ein „redundantes Feuer“ mit 

automatischer Umschaltung verzichtet werden, wenn die Betriebsdauer erfasst und das Leuchtmittel bei 
Erreichen des Punktes mit 5 % Ausfallwahrscheinlichkeit getauscht wird. Bei Ausfall des Feuers muss eine 
entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. 

 
 Licht, das von LED ausgesendet wird, wird von sogenannten Nachtsichtbrillen (NVG) ausgefiltert, um Blen-

dungen durch die Instrumentenbeleuchtung im Cockpit zu vermeiden. Gemäß der VO (EU) Nr. 965/2012 kann 
und darf Nachtflugbetrieb mit NVG durchgeführt werden. Diese NVG kommen zurzeit sowohl bei den Poli-
zeibehörden des Bundes und der Länder, den Streitkräften und der Luftrettung regelmäßig zum Einsatz.  

 
 Die hier geplanten Windkraftanlagen sind, wenn sie ausschließlich mit LED-Feuern ohne einen Infrarot (IR) 

– Anteil ausgestattet werden, für Luftfahrzeugführer bei Flugbetrieb in der Dunkelheit und Verwendung von 
NVG schlichtweg nicht erkennbar. Somit würde von den hier geplanten Luftfahrthindernissen eine ernste 
Gefahr für die Sicherheit des Luftverkehrs und auch für die Allgemeinheit ausgehen. 

 
 Um dieser Gefährdung zu begegnen, verfüge ich hiermit auf Grundlage des § 14 Absatz 1 in Verbindung mit 

§ 12 Absatz 4 des Luftverkehrsgesetzes (LuftVG) und Nr. 8.2 der AVV, dass bei Einsatz von LED-Feuern auf 
dem Maschinenhaus zusätzlich Infrarotfeuer gemäß Nr. 3.6 und Anhang 3 der AVV verbaut werden müssen. 
Die Infrarotkennzeichnung ist ebenfalls auf dem Dach des Maschinenhauses anzubringen. 

 Alternativ zu IR-Feuern kann auch eine Befeuerung konventioneller Bauart gewählt werden, da diese einen 
IR-Anteil emittieren, der von NVG detektiert werden kann. 

 
 Sofern Infrarotfeuer gemäß Anhang 3 der AVV noch nicht verfügbar sind, sind Feuer unter Beachtung der 

folgenden Anforderungen zu verwenden: 
a) ein Helligkeitswert des IR-Anteils von 25mW/SR 
b) eine emittierte Wellenlänge im Bereich von 850nm 
c) eine Blinkfrequenz zwischen 20 und 60 pro Minute  
d) eine dem Feuer W rot oder Feuer W rot ES entsprechende Blinkdauer – Taktfolge: 1 s hell – 0,5 s dunkel 

– 1 s hell – 1,5 s dunkel. 
 
 Entsprechende LED-Feuer mit IR-Anteil sind auf dem Markt verfügbar und verfügen teilweise über identi-

sche Einbaumaße wie LED-Feuer ohne IR-Anteil. Die LED-Hindernisfeuer mit IR-Anteil beinhalten in der Re-
gel die technische Möglichkeit, den IR-Anteil zu dimmen und an weitere äußere Gegebenheiten anzupassen. 
Preislich liegen die LED-Feuer mit IR-Anteil auf ähnlich hohem Preisniveau wie LED-Feuer ohne IR-Anteil. 

 



 Bei Ausfall des Feuers muss eine entsprechende Meldung an den Betreiber erfolgen. Störungen sind un-
verzüglich zu beheben! 

 
 Störungen der Feuer, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM Zentrale in Langen unter 

der Rufnummer 06103-707 5555 oder per E-Mail notam.office@dfs.de unverzüglich bekannt zu geben. Der 
Ausfall der Kennzeichnung ist so schnell wie möglich zu beheben. Sobald die Störung behoben ist, ist die 
NOTAM-Zentrale unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. Ist eine Behebung innerhalb von zwei Wochen 
nicht möglich, ist die NOTAM-Zentrale und die zuständige Genehmigungsbehörde, nach Ablauf der zwei 
Wochen erneut zu informieren. 

 
 Für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung muss ein Ersatzstromversor-

gungskonzept vorliegen, das für den Fall einer Störung der primären elektrischen Spannungsversorgung 
eine Versorgungsdauer von mindestens 16 Stunden gewährleistet. Der Betrieb der Feuer ist grundsätzlich 
bis zur Wiederherstellung der Spannungsversorgung sicherzustellen. Die Zeitdauer der Unterbrechung zwi-
schen Ausfall der Netzversorgung und Umschalten auf die Ersatzstromversorgung darf 2 Minuten nicht 
überschreiten. Diese Vorgabe gilt nicht für die Infrarotkennzeichnung. 

 
 Eine Reduzierung der Nennlichtstärke beim Tagesfeuer und „Feuer W, rot“, Feuer W, rot ES ist nur bei Ver-

wendung der vom Deutschen Wetterdienst (DWD) anerkannten meteorologischen Sichtweitenmessgeräten 
möglich. Installation und Betrieb haben nach den Bestimmungen des Anhangs 4 der AVV zu erfolgen. 

 
1.3 Die in den Auflagen erforderlichen Kennzeichnungen sind nach Erreichen der jeweiligen Hindernishöhe 

(spätestens ab 100 m über Grund) zu aktivieren und mit Notstrom zu versorgen.  
 Sollten Kräne zum Einsatz kommen, sind diese ab 100 m über Grund mit einer Tageskennzeichnung und an 

der höchsten Stelle mit einer Nachtkennzeichnung (Hindernisfeuer/Infrarotfeuer) zu versehen. Eine geson-
derte luftrechtliche Genehmigung für Kräne ist nicht erforderlich, sofern die beantragte Gesamthöhe der 
Anlage nicht überschritten wird. 

 
1.4 Das Datum des Baubeginns der Anlagen ist der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26, mindestens 6 

Wochen vor dem vorgesehenen Termin anzuzeigen. 
 
1.5 Da die Windkraftanlagen als Luftfahrthindernisse veröffentlicht werden müssen, sind diese spätestens 4 

Wochen nach Errichtung die endgültigen Vermessungsdaten der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26, 
zu übermitteln, um die Vergabe der ENR-Nummer und die endgültige Veröffentlichung in die Wege leiten 
zu können. Diese Meldung der endgültigen Veröffentlichungsdaten umfasst die folgenden Details: 

 
a) Aktenzeichen der Luftfahrtbehörde (26.21.01-13103407/2025 NW-12787 ) 

 b) Name des Standortes (Stadt, Gemarkung, Flur, Flurstück) 
 c) Geogr. Standortkoordinaten [Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid (Bessel, Krassowski 

oder WGS 84 mit einem GPS Empfänger gemessen)] 
 d) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN, Höhensystem DHHN 92] 
 e) Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund] 
 f) Art der Kennzeichnung [Beschreibung Tages- und Nachtkennzeichnung] 
 
1.6 Spätestens mit der vorgenannten Anzeige hat der Bauherr, der Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 26 

einen Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer der Stelle zu nennen, die einen Ausfall der Tages- 
bzw. Nachtkennzeichnung meldet bzw. für die Instandsetzung zuständig ist. 

 
1.7 Vor der Inbetriebnahme eines Systems zur bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung (BNK) ist die Erfüllung 

aller Anforderungen gemäß Anhang 6 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luft-
fahrthindernissen vom 15.12.2023 nachzuweisen. Hierzu sind folgende Dokumente unter Nennung des Ak-
tenzeichens NW-12787 an mich zu übermitteln: 

• Nachweis der Baumusterprüfung des eingesetzten Systems 
• Nachweis, dass der Hersteller des BNK-Systems ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 führt 



• Nachweis über die standortbezogene Erfüllung der Anforderungen auf Basis der Prüfkriterien nach Anhang 
6, Nummer 2 der AVV 

• Nachweis über Einbau und Betrieb eines Infrarotfeuers gemäß Nr. 3.6 und Anhang 3 der AVV 
• Nachweis über die ordnungsgemäße Funktion der Erfassung von Luftfahrzeugen 

 
 Nach Übermittlung der Nachweise / Erfüllung der Auflagen, darf das BNK System in Betrieb genommen 

werden. 
 
1.8 Nach Fertigstellung der Anlage ist die Herstellung der Tages- und Nachtkennzeichnung im Sinne der o.a. 

Nebenbestimmungen durch Übermittlung der entsprechenden Prüfprotokolle an die Luftfahrtbehörde (Be-
zirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26) nachzuweisen. Sofern nicht bereits im Rahmen der vorherigen Auf-
lage erfolgt, ist bei der Nutzung von LED-Feuern der Einbau und Betrieb von Infrarotfeuern nachzuweisen. 

 
2. Schallimmissionen 

Der unter Nr. 2.1 festgesetzte maximale Schallleistungspegel, beinhaltet die in der Schallprognose verwen-
deten Sicherheitszuschläge für die Unsicherheit der Vermessung und der Serienstreuung. 

 
2.1  Die Windenergieanlage ist im Mode OM-0-0 so zu betreiben, dass während der Tagzeit (6:00 Uhr – 22:00 

Uhr) und der Nachtzeit (22:00Uhr -6:00Uhr) der Schallleistungspegel 
 
 Le,max  =106,9 dB(A) + 1,28 * √(1,2 dB(A)^2+ 0,5 dB(A)^2)  = 108,6 dB(A) 
 Le,max,oktav   

f (Hz) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz 
Lw dB(A) 91,8 95,5 99,9 102,0 103,0 102,2 96,2 86,8 

  
 106,9 dB (A): Schallleistungspegel laut Hersteller  
 1,2 dB(A): Unsicherheit Serienstreuung  

0,5 dB(A): Unsicherheit der Typvermessung 
 

 nicht überschritten wird. 
 
 Für den Betriebsmode OM-0-0 dieses Anlagentyps, liegt noch kein Vermessungsbericht vor. Der Nachtbe-

trieb darf erst nach Vorlage mind. eines Vermessungsbericht, der die der Prognose zugrunde liegende 
Schallleistung bestätigt, aufgenommen werden. 

 
2.3 Abweichend von der Auflagen Nr. 2.1 darf bis zur Vorlage eines Berichtes über die Typvermessung der 

Nachtbetrieb aufgenommen werden, wenn die betroffene WEA zur Nachtzeit übergangsweise in einem 
schallreduzierten Betriebsmodus betrieben wird, dessen Summenschallleistungspegel um mindestens 3,0 
dB(A) unterhalb des Summenschallleistungspegels gem. Auflagen 2.1 liegt.  
Liegt für einen gegenüber der Schallprognose stärker schallreduzierten Betriebsmodus bereits eine 
Typvermessung vor, kann dieser auch dann gefahren werden, wenn er um weniger als 3 dB(A) unter dem 
eigentlich angestrebten Modus liegt 

 Wird beim übergangsweisen Nachtbetrieb eine hörbare immissionsseitige Tonhaltigkeit festgestellt, sind 
die WEA umgehend nachts so lange außer Betrieb zu nehmen, bis der Nachweis einer gem. § 29b BImSchG 
für Geräuschmessungen anerkannten Stelle vorliegt, dass die WEA keine Tonhaltigkeit aufweist. 

 Die beabsichtigte übergangsweise Aufnahme des Nachtbetriebes ist dem Umweltamt des Kreises Düren – 
Untere Immissionsschutzbehörde – schriftlich mitzuteilen. Der Mitteilung sind zum Nachweis über die Ein-
haltung der vorstehenden Anforderungen entsprechende Herstellerdatenblätter bzw. der entsprechende 
vollständige Typvermessungsbericht zum vorgesehenen Betriebsmodus vorzulegen. Erst nach schriftlicher 
Zustimmung durch das Umweltamt des Kreises Düren - Untere Immissionsschutzbehörde – darf der Nacht-
betrieb aufgenommen werden. 

 
2.4 Für die Windenergieanlagen ist durch eine akustische FGW-konforme Emissionsmessung (siehe Technische 

Richtlinie für Windkraftanlagen, Teil 1: Bestimmung der Schallemissionswerte", Herausgeber: FGW, Förder-
gesellschaft für Windenergie e.V., Stresemannplatz 4, 24103 Kiel, in der  aktuellen Fassung/Revision) eines 



anerkannten Sachverständigen nach § 29b BImSchG1, der nachweislich Erfahrung mit der Messung von 
Windenergieanlagen hat, nachzuweisen, dass die Emissionen der errichteten Anlagen die Vorgaben des die-
ser Genehmigung zu Grunde liegenden schalltechnischen Gutachtens einhält. Spätestens 14 Tage nach In-
betriebnahme ist dem Landrat des Kreises Düren, Umweltamt, eine Kopie der Auftragsbestätigung für die 
Messung zu übersenden.  

 
 Die Messstelle ist weiterhin zu beauftragen, hierüber einen Bericht anzufertigen und eine Ausfertigung die-

ses Berichtes der Unteren Immissionsschutzbehörde des Kreises Düren (Überwachungsbehörde) unverzüg-
lich und unmittelbar zu übersenden. Für die Messungen dürfen keine Messstellen beauftragt werden, die 
bereits im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens für die Antragstellerin bzw. den Betreiber der Anlage 
tätig waren (z.B. für die Erstellung von Prognosen). 

 
2.5  Auf die unter Nr. 2.4 aufgeführten Emissionsmessungen kann verzichtet werden, wenn dem Landrat des 

Kreises Düren, Umweltamt, vor Inbetriebnahme der Anlagen mindestens jeweils ein Messbericht zur FGW-
konformen Typvermessung des entsprechenden Modes vorliegt, der die der Prognose zugrunde liegenden 
Herstellerangaben bestätigt. 

 
 In diesem Fall ist zudem vor der Inbetriebnahme der Anlagen eine Herstellerbescheinigung über die techni-

schen Daten der Windenergieanlagen vorzulegen, in der bestätigt wird, dass die Windenergieanlagen ver-
gleichbar mit der von mindestens einem Vermessungsbericht zu Grunde liegenden Anlagenspezifikation 
sind. Eine Abnahmemessung ist dann nicht erforderlich.   

 
 Ergibt die Messung einer Vergleichsanlage oder die Vermessung der Anlagen vor Ort, dass bei Einhaltung 

der Schallleistungspegel die festgesetzten Oktavspektren nicht eingehalten werden, ist durch eine Neube-
rechnung des Schallgutachters nachzuweisen, dass die tatsächlichen Bedingungen zu keiner anderen Beur-
teilung der relevanten Immissionsorte führt. 

 
 Abweichende Betriebsweisen (Modi) mit jeweils geringerer Schallleistung als in Nr. 2.1 festgesetzt, sind zu-

lässig. Ein Nachweis nach Absatz 1 ist hierfür in gleicher Weise erforderlich. 
 
2.6 Auf Verlangen des Landrates des Kreises Düren hat eine gutachterliche Überprüfung durch eine nach § 29 b 

BImSchG1 bekannt gegebene Stelle zu erfolgen, um so zu überprüfen, ob die Vorgaben dieser Nebenbestim-
mung eingehalten werden. 

 
 Als hinreichende Indizien kommen z.B. das Vorliegen mehrerer Beschwerden über einen längeren Zeitraum 

und die eigene Feststellung von Geräuschen der WEA im Rahmen von Überprüfungen in Betracht. 
 
 Mit der Durchführung der Überprüfung darf keine Stelle beauftragt werden, die bereits im Rahmen der Er-

stellung der Antragsunterlagen tätig geworden ist. 
 
2.7 Der Messbericht muss der Richtlinie VDI 422010 in Verbindung mit der Anlage 2 des Gem. RdErl.11 entspre-

chen. 
 
IV. Hinweis zu Fristen 

Gemäß §9(2) BImSchG wird dieser Vorbescheid unwirksam, wenn der Antragsteller nicht innerhalb von zwei 
Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung beantragt; die Frist kann auf Antrag bis auf vier 
Jahre verlängert werden. 

 
V. Verbindlichkeit des Vorbescheides 

Dieser Vorbescheid ist ausschließlich bzgl. des unter Nr. I aufgeführten Prüfumfangs unter Berücksichtigung 
der unter Nr. III aufgeführten Nebenbestimmungen für die Dauer der unter Ziffer IV aufgeführten Befris-
tung, verbindlich.  
Weitergehende Rechtsansprüche können aus diesem Vorbescheid nicht abgeleitet werden. 

 
  



VI. Begründung 
Mit Antrag vom 15.9.25 hat die MLK Consulting GmbH & Co KG, Erkelenz, für eine WEA einen Vorbescheid 
gemäß §9 Abs 1a BImSchG bezüglich einzelner Fragen des Planungsrecht, der Zulässigkeit nach LuftVG und 
der Standorteignung gestellt. Mit Schreiben vom 8.12.25 wurde die Fragestellung um die Zulässigkeit nach 
den Vorgaben der TA-Lärm erweitert  
Bei der Windenergieanlage handelt es sich um eine Anlage des Typs ENERCON E-175 EP5 E2 mit folgenden 
technischen Daten: 

 
 Nennleistung     7.000 kW 
 Rotordurchmesser   175 m 
 Nabenhöhe    162 m 
 Gesamthöhe über Grund    249,5 m  
 Gesamthöhe über NN   348,5 m 
 

Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich der Gemeinde Titz außerhalb der mit 12. Änderung des FNP 
festgesetzten Konzentrationszonen der Gemeinde Titz. 
 
Laut §9 Abs. 1a BImSchG, soll im Falle von Windenergieanlagen auf Antrag durch Vorbescheid über einzelne 
Genehmigungsvoraussetzungen entschieden werden, sofern ein berechtigtes Interesse an der Erteilung ei-
nes Vorbescheids besteht.  
Abweichend von § 29 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung findet eine vor-
läufige Umweltverträglichkeitsprüfung im Hinblick auf die Umweltauswirkungen des Gesamtvorhabens für 
die Erteilung des Vorbescheides nicht statt. 
 
Nach Feststellung der Vollständigkeit der Antragsunterlagen wurden die Behörden beteiligt, deren Belange 
von der Fragestellung Voranfrage betroffen sind: 
 

• Bürgermeister der Gemeinde Titz 
• Bezirksregierung Köln (Regionalplanung) 
• Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 (Luftfahrtbehörde) 
• Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr  

 
Die Gemeinde Titz hatte zunächst Ihr Einvernehmen mit Verweis auf eine Ausschlusswirkung der 12. Änderung 
des FNP´s verweigert. Im späteren Austausch zwischen Genehmigungsbehörde, Gemeinde Titz und der Be-
zirksregierung Köln bestätigte letztere, dass der geplanten Standort innerhalb einer Planfläche im Regional-
planentwurf der Bezirksregierung Köln liegt und den Zielen der Raumordnung nicht widerspricht. Unter die-
ser Sachlage hat die Gemeinde Titz die Anfrage neu bewertet und in Bezug auf die Fragestellung das Einver-
nehmen nach §36 BauGB mit Schreiben vom 11.11.25 erteilt. 
 
Darüber hinaus hatte zwischenzeitlich der Regionalrat Köln  in seiner Sitzung am 19. Dezember 2025 die  Auf-
stellung Sachlicher Teilplan Erneuerbare Energien zum Regionalplan Köln festgestellt. Die beantragte Anlage 
befindet sich innerhalb des mit v.g. Plan ausgewiesenen Windenergiegebietes mit der Bezeichnung TIT_01.  
 
Unter den unter Nr. III aufgeführten Nebenbestimmungen, hatte die beteiligte Bezirksregierung Düsseldorf 
mit Schreiben vom 24.10.25 die Zustimmung nach §14 Abs 1 LuftVG erteilt. 
 
Seitens des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, bestehen 
laut Stellungnahme vom 24.10.25 keine Einwände gegen das Vorhaben. 
 
Anhand des Standortgutachten der I17 Wind GmbH & Co KG, Husum, Bericht-Nr: I17-SE-2025-613, vom 17.Sep-
tember 2025, und der ergänzenden Stellungnahme des Gutachters vom 1.12.2025, wurde die Standorteignung 
nachgewiesen. Im Erstgutachten vom 17. September 2025, wurden irrtümlich 5 WEA eines anderen Betreibers 
als Vorbelastung angenommen (TIHA 1-5 laut Lageplan). Zum Zeitpunkt der Vollständigkeit, Bestätigung vom  
26.9.2025, des hiermit genehmigten Antrag auf Vorbescheid, war für diese WEA aber nur ein Vorbescheid bzgl. 



planungsrechtlicher Fragen ergangen. Bzgl. der Turbulenzen bzw. der Standorteignung, sind diese daher hier 
nicht als Vorbelastung zu berücksichtigen. Die im Gutachten vom 17.9.2025 unter Kapitel 3.3.3.4 aufgeführten 
sektoriellen Betriebsbeschränkungen können daher entfallen. Dies wurde mit der ergänzenden Stellung-
nahme des Gutachters klargestellt. 
 
Bzgl. der Schallimmissionen ist die Genehmigungsbehörde zu der Überzeugung gelangt, dass den Anforde-
rungen des § 5 BImSchG und Verwaltungsvorschriften (TA Lärm, Windenergieerlass) in vollem Umfang ent-
sprochen wird. 

 
Dies folgt aus der den Antragsunterlagen beigefügten Immissionsprognose der SAB Scholz Akustikberatung, 
Berlin vom 28.11. 2025, Bericht Nr: 251118-1, die die beantragte Windenergieanlage und Vorbelastungen voll-
umfänglich berücksichtigt. Die Prognose wird auf eine schalltechnische Berechnung unter Berücksichtigung 
der LAI-Hinweise und des Interimsverfahren gestützt.  

 
Die Berechnungen sind plausibel und nachvollziehbar. Die Berechnungen belegen, dass unter Berücksichti-
gung des unter Nebenbestimmung 2.1 festgesetzten Schallleistungspegel, die als Stand der Technik einge-
führten Richtwerte der TA-Lärm an den betrachteten Immissionsorten auch in der Nacht eingehalten wer-
den. 
 

VII. Kostenentscheidung 
Die Kosten des Vorbescheides trägt die Antragstellerin. Die zu erhebende Gebühr wird in einem eigenstän-
digen Gebührenbescheid festgesetzt. 

 
VIII. Rechtsbehelfsbelehrung  

Gegen den Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage erhoben werden.  
Die Klage ist schriftlich beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 
48143 Münster, Postanschrift: Postfach 63 09, 48033 Münster einzureichen oder dort beim Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zur Niederschrift zu erklären. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf 
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung 
und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das be-
sondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3803). 
Falls die Frist durch das Verschulden eines beauftragten Bevollmächtigten versäumt werden sollte, wird des-
sen Verschulden dem Vollmachtgeber zu gerechnet 

 
 
Düren den 9.1 2026 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Ralf Kreischer) 


